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 Veröffentlicht am 16.02.1988

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §75 Abs1;

Rechtssatz

Für die Beurteilung der Frage, ob ein Verschulden des Arbeitnehmers an der Nichtvorlage der Lohnsteuerkarte

vorliegt, ist sowohl die Unterlassung einer Au9orderung des Arbeitgebers zur Vorlage als auch die Dauer der

unterlaufenen Verspätung als maßgeblich anzusehen (Hinweis E 26.6.1974, 700/74, VwSlg 4710 F/1974).
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